
Auszug aus der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW 

§ 1  

(1) Für die im anliegenden Allgemeinen Gebührentarif genannten Amtshandlungen wer-
den die dort genannten Kosten erhoben. Der Allgemeine Gebührentarif bildet einen Teil 
dieser Verordnung (Anlage).  

(2) Die für die Gemeinden und Gemeindeverbände in § 2 Abs. 3 GebG NRW enthaltene 
Ermächtigung, für die in dieser Gebührenordnung erfassten Amtshandlungen eigene Ge-
bührenordnungen (Satzungen) mit abweichenden Gebührensätzen zu erlassen, gilt nicht  

1. für die Tarifstellen 10.3.1 bis 10.3.3, 10.4.1 bis 10.4.12, 10.5.1.9.1, 10.5.1.10, 
10.5.1.11.1, 10.5.1.11.2, 10.5.1.11.3, 10.5.1.11.4, 10.5.1.15, 10.5.1.15.1, 
10.5.1.15.2, 10.9.6.1, 10.11.1, 10.11.2, 10.14.11 bis 10.14.13, 10.15.1, 10.16.1, 
10.16.2 und 10.17.1 bis 10.17.4,  

2. für die Tarifstellen 15a.1 bis 15a.7.3,  

3. für die Tarifstellen 15c.1 bis 15c.4.  

§ 2  

Zur Abgeltung mehrfacher Amtshandlungen, die denselben Schuldner und dieselbe Tarif-
stelle betreffen, können die Gebühren für einen im Voraus zu bestimmenden Zeitraum 
von höchstens einem Jahr auf Antrag pauschal festgesetzt werden.  

§ 3 (1) Von der Erhebung von Gebühren und Auslagen kann auf Antrag insoweit abgese-
hen werden, als dies aus Gründen der Billigkeit, insbesondere zur Vermeidung sozialer 
Härten, geboten erscheint.  

(2) Bei Personen im Sinne des § 2 des Landesaufnahmegesetzes vom 21. März 1972 
(GV. NRW. S. 61) in der jeweils geltenden Fassung ist von der Erhebung von Gebühren 
und Auslagen abzusehen, wenn die Amtshandlung innerhalb von zwei Jahren nach Wohn-
sitznahme im Lande Nordrhein-Westfalen vorgenommen wird. Wird die Amtshandlung 
aus Gründen, die der Schuldner nicht zu vertreten hat, nicht innerhalb von zwei Jahren 
vorgenommen, so verlängert sich die Frist um ein weiteres Jahr vom Zeitpunkt des Weg-
falls des Hindernisses an.  

 
§ 4 
… 


